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Berichte

ZeSo 2/98

Erleichterungen fiir zu Hause lebende Rentenberechtigte

Die 3. EL-Revision ist in Kraft

Am 1. Januar 1998 ist die 3. Revision des
Bundesgesetzes tiber die Erginzungsleistun-
gen (ELG) in Kraft getreten. Sie bringt vorab
verbesserte Leistungen fiir Renlenberechtigte
mit einem eigenen Haushall.

Die 3. EL-Revision ist ein Lichtblick am
sonst dusteren Himmel der schweizeri-
schen Sozialversicherungen. Nichts vom
Hickhack, das sonst derzeit die Debatte
um die Sozialversicherungen im allge-
meinen und die Mutterschafts- oder die
Arbeitslosenversicherung im speziellen
pragt, war zu spuren. In Rekordzeit wur-
de die Revision von den Raten verab-
schiedet und durch den Bundesrat zu-
sammen mit verschiedenen angepassten
Verordnungen auf Beginn des Jahres
1998 in Kraft gesetzt.

Wihrend bei der 2. EL-Revision vor
allem Verbesserungen fiir Heimbewoh-
nerinnen und -bewohner eingefithrt wur-
den, geht es bei der jungsten Revision
schwergewichtig um Erleichterung fir
Rentenberechtigte mit eigenem Haushalt.

Die jahrliche Erganzungsleistung ent-
spricht jenem Betrag, um den die aner-
kannten Ausgaben die anrechenbaren
Einnahmen tbersteigen. Es fallt dabei
die bisherige Limitierung der EL auf den
Betrag der «Einkommensgrenze» weg.
Besonders fiir behinderte Menschen mit
geringen Renten und hohen Auslagen
ist dieser Punkt von grosser Bedeutung.
Ganz aufgehoben worden sind die Li-
miten jedoch nicht: Bei Personen, die
nicht in einem Heim wohnen, darf die
jahrliche Erganzungsleistung im Kalen-
derjahr den Betrag von 47°760 Franken
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nicht tibersteigen. Bei den Heimbewoh-
nern ist die jahrliche Erganzungsleistung
auf maximal 28’510 Franken begrenzt.

Der Betrag fur den allgemeinen Le-
bensbedarf betragt 1998 16’290 Franken
fiir Alleinstehende, 24’435 Franken fur
Ehepaare sowie zusatzlich fur die ersten
zwei Kinder je 8545 Franken, fir das
dritte und vierte Kind je 5’700 Franken
und fur jedes weitere Kind 2’850 Fran-
ken. Dass der Betrag fir Alleinstehende
und Ehepaare tiefer als heute liegt, ist
nicht auf einen Sozialabbau zurtckzu-
fuhren, sondern darauf, dass aus diesem
Betrag kein Mietzins-Selbstbehalt mehr
bezahlt werden muss.

Weitere wichtige Punkte der Revision
betreffen die folgenden Bereiche:

® Lhepaare: Jene Ehepaare werden stark
entlastet, bei denen ein Ehegatte im
Heim oder Spital und der andere da-
heim wohnt. Neu wird fur jeden Ehegat-
ten die Erganzungsleistung gesondert
berechnet. Die anrechenbaren Einnah-
men und das Vermogen werden (mit ei-
nigen Ausnahmen) den Ehegatten je
halftig angerechnet. Der im Heim leben-
de Partner muss nicht mehr mit seinem
ganzen Einkommen und Vermoégen fiir
die Finanzierung des Heimaufenthaltes
aufkommen.

¢ Anrechnung Brutto- statt Nettomiete:
Bis heute konnten EL-Berechtigte nur
den Nettomietzins auf der Ausgabensei-
te geltend machen. In den letzten Jah-
ren wurden verschiedene Kosten, die
friher im Mietzins enthalten waren, in
die Nebenkosten verlagert. Aus diesem
Grund und zur administrativen Verein-
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fachung wird kiinftig von der Brutto-
miete ausgegangen. Differenzen aus den
Jahrlichen Schlussabrechnungen der
Vermieter werden nicht berticksichtigt.
Die EL-Berechtigten fahren deshalb bes-
ser, wenn die monatliche Nebenkosten-
pauschale nicht zu tief angesetzt ist. Aus
Spargriinden bleibt der Mietzinsabzug
weiterhin nach oben begrenzt. Einzelne
Kantone werden nach Mitteilung des
BSV allerdings erst im néchsten Jahr auf
das Prinzip der Bruttomiete umstellen. —
Der anrechenbare Mietzins ist entspre-
chend erhéht worden: Die Kantone kon-
nen ihn auf jahrlich maximal 12°000
Franken (Alleinstehende) resp. 13’800
Franken (Ehepaare und Personen mit an
der Rente beteiligten Kindern) festlegen.

*  Krankenkassen und andere Versicherungs-
pramien: Ab 1998 werden die Kranken-
kassenpramien wieder systematisch rich-
tig unter den anerkannten Ausgaben
aufgefiihrt. Es ist allerdings nicht die ef-
fektive individuelle Pramie massgebend,
sondern die jeweilige kantonale Durch-
schnittspramie fir die obligatorische
Krankenpflegeversicherung inkl. Unfall-
deckung. Diese Durchschnittspramien
werden jeweils zu Beginn des Jahres ver-
offentlicht. EL-Beziehende haben damit
ein unmittelbares Interesse daran, bei
einer Kasse mit tiefen Pramien versichert
zu sein. Einzelne Kassen haben jedoch
die Gebiete grosser Kantone ebenfalls in
bis zu drei Pramien-Regionen aufgeteilt,
was durch die Versicherten nicht oder
ebenfalls nur iiber einen Kassenwechsel
beeinflussen kénnen. Pramien fiir priva-
te Versicherungen werden bei der EL-
Berechnung nicht mehr anerkannt (bis-
her maximal 300 resp. 500 Franken).

® Selbstbewohnte Liegenschaften: Die Be-
sitzer selbstbewohnter Liegenschaften
werden etwas privilegiert, indem sie in
den Genuss eines zusitzlichen Vermo-
gensfreibetrages von 75’000 Franken
kommen. Die Kantone haben gar die
Moglichkeit, diesen Freibetrag zu ver-
doppeln. Sie konnen auch (im Sinne ei-
ner Alternative) die Ergianzungsleistun-
gen im Rahmen eines hypothekarisch
gesicherten Darlehens zu Lasten des
selbstbewohnten Wohneigentums vor-
schiessen. Es ist noch unbekannt, ob und
allenfalls welche Kantone die zweite
Losung wihlen. Die privilegierte Be-
handlung der Besitzer selbstbewohnter
Liegenschaften wurde in die Revision auf-
genommen, da viele EL-Beztiger altere
Hauser mit einer tiefen hypothekarischen
Belastung bewohnen. Daneben verfiigen
sie aber weder tiber ein hohes Vermogen
noch uber Renten der 2. Saule.

* Vergiitung von Krankheits- und Behinde-
rungskosten: Das jihrliche Maximum liegt
bei 25’000 Franken fur Alleinstehende
und 50’000 Franken far Ehepaare. Die-
se EL-Leistungen werden weitgehend
separat vergutet und konnen auch gel-
tend gemacht werden von Personen, die
keine jahrliche EL erhalten. Vergiitet
werden Krankheits- und Behinderungs-
kosten, soweit sie den Ubeschuss aus der
EL-Berechnung tibersteigen.

Bei der SAEB hat zu den ElL-Leistungen
fur Krankheits- und Behinderungsko-
sten ein Merkblatt verfasst, das mit einem
frankierten Riickantwortkuvert unent-
geltlich bezogen werden kann: SAEB,
Burglistrasse 11, 8002 Ziirich.

SAEB/cab

23



	Erleichterungen für zu Hause lebende Rentenberechtigte : die 3. EL-Revision ist in Kraft

